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Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 
Stadtrat 09.07.2014 öffentlich endgültige Beschlussfassung 

 
Betreff:  Kindertagesstättenbedarfsplanung 2014/2015 ff. – Fortschreibung –  

Städtische Kindertagesstätte "Reithalle" 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat folgenden 

Beschluss: 

Die Stadt Speyer wird beauftragt, am Standort Else-Krieg-Straße (ehemalige Reithalle) eine 
6- bis 7-gruppige städt. Kindertagesstätte zu errichten. 

Der Beginn der Baumaßnahme ist für Frühjahr 2015 vorgesehen. 

Pro Gruppe ist mit Baukosten i.H.v. ca. 350.000,00 € zu rechnen. 

Die Bau- und Ausstattungskosten (ggf. Mietkosten) sind durch die Stadtverwaltung Speyer in 
den Haushalt 2015 ff. einzubringen. 

Über die endgültige Anzahl sowie die Struktur der Gruppen wird im Rahmen der weiteren 
Planung entschieden. 

Der Jugendhilfeausschuss wird in den nächsten Sitzungen fortlaufend über den aktuellen 
Planungsstand informiert. 

 
Begründung: 
 
Gemäß Kindertagesstättenbedarfsplanung 2014/2015 ff. müssen zur Erfüllung der 
bestehenden Rechtsansprüche auf eine Kindertagesbetreuung weitere 
Kindertagesstättenplätze eingerichtet werden (Vgl. Kindertagesstättenbedarfsplanung 
2013/2014 und 2014/2015 ff.). 

In seiner Sitzung am 11. September 2013 hat der Jugendhilfeausschuss der Verwaltung den 
Auftrag erteilt, zu prüfen, wo im Stadtgebiet SP-Süd eine mindestens 4-gruppige Einrichtung 
errichtet werden kann. Die durchgeführten Prüfungen haben jetzt ergeben, dass das Objekt 
„Reithalle“ für eine kombinierte Nutzung als Kindertagesstätte und für andere soziale Zwecke 
geeignet ist. Durch die Mehrfachnutzung können die notwendigen Baukosten pro Gruppe so 
gering wie möglich gehalten werden. 
 
Ein Antrag auf Landeszuweisungen wurde bereits 02/2014 vom FB 4 beim Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) eingereicht. Vom LSJV ging der Hinweis ein, dass  
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der Antrag noch nicht bewilligungsreif sei, da die Stellungnahme der ADD noch nicht 
eingeholt wurde; diese kann allerdings erst nach erfolgtem Stadtratsbeschluss erfolgen. Dies 
muss aus terminlichen Gründen noch vor der Sommerpause erfolgen. 
 
Das LSJV signalisiert, dass die Landesmittel i.H.v. 506.000,00 Euro im Bewilligungslauf 
09/2014 bewilligt werden könnten, wenn die Unterlagen vollständig vorliegen. 
 
Ansonsten ist davon auszugehen, dass im Bewilligungslauf 2015 keine Mittel mehr 
bereitstehen. 
 


